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GRW ïZuschuss: Konditionen bis 30.04.2011

1) Subventionswertobergrenze inkl. aller öffentlichen Beihilfen, Kürzung im Phasing-out-Gebiet um 10%-Punkte
2) Absenkung des Fördersatzes in Dresden bzw. Leipzig um 7%-Punkte bzw. 4%-Punkte

50%1)

500.000,00

bedeutsame 

Erweiterung

500.000,00 400.000,00

Errichtung2)

30%1)sonstige 

Unternehmen

40%1)Mittleres 

Unternehmen

Kleines Unternehmen

Erweiterung
Erweiterung 

zur Diversif.

förderfähige Kosten 

pro neuem/ ges. DAP
300.000,00

Erweiterung

ohne DAP-

Zuwachs

Erweiterung

mit DAP-Abbau

250.000,00 250.000,00

45%1)

35%1)

25%1)
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GRW ïZuschuss: Konditionen ab 01.05.2011

1) Subventionswertobergrenze inkl. aller öffentlichen Beihilfen, Kürzung im Phasing-out-Gebiet um 10% Punkte
2) Fördersatz GRW-Zuschuss, zzgl. sonstige Subventionen bis zur Subventionswertobergrenze, unter Beachtung 

Phasing-out-Gebiet

50%1)

500.000,00

bedeutsame 

Erweiterung

500.000,00 500.000,00

Errichtung

30%1)sonstige Unternehmen

40%1)Mittleres Unternehmen

Kleines Unternehmen

Erweiterung
Erweiterung 

zur Diversif.

förderfähige Kosten pro 

neuem/ ges. DAP
300.000,00

37,5%2)

27,5%2)

17,5%2)
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GRW ïZuschuss: wesentliche Änderungen

keine Fortf¿hrung der bloÇen Fºrderung Ăgesicherterñ Arbeitsplªtze ïmit dem 

Investitionsvorhaben müssen wieder 5% neue DAP geschaffen werden

keine vollständige Kompensation der abschmelzenden Investitionszulage 

Ausnahme: Errichtungsinvestition, bedeutsame Erweiterung 

keine regionale Differenzierung, d.h. keine Absenkung des Fördersatzes in 

Dresden und Leipzig, keine Ausnahme der Förderausschlüsse in den Gebieten 

der ersten Förderpriorität
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GRW ïZuschuss: wesentliche Änderungen

FuE-Bonus für KMU, wenn der Anteil der FuE-Aufwendungen mindestens

3% des Umsatzes beträgt

Lohnkostenförderung: Anhebung des Schwellenwertes von 25 Túauf 35 Tú

(Jahresbruttolohnsumme mit AG-Anteil)

Beschränkung der Anzahl der Förderung pro Betriebsstätte auf  5 seit dem 

Jahr 2000, Ausnahme: besonders bedeutsame Erweiterung

Anhebung des Mindestinvestitionsvolumens von bisher 25 Tú(seit 1997) 

auf 70 Tú
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GRW ïZuschuss: wesentliche Änderungen

Ausschluss von Versand- und Online-Handel und von biogenen Brennstoffen

Unternehmen des Bundes, Land und Kommunen werden nicht gefördert

keine Förderung von reinen Mietverhältnissen (mobil und immobil)

Hinweis: Mittelabruf der Fördergelder soll bis 31. August des Jahres erfolgen
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GRW ïZuschuss: wesentliche Änderungen

Tourismus: Straffung der Förderregeln ïneue Qualitätsstandards

Beherbergungsbetriebe: 

Mit dem Investitionsvorhaben müssen mindestens die Kriterien 

einer 4-Sterne-Kategorie der Klassifizierung des Deutschen 

Hotel- und Gaststättenverbandes e.V. (DEHOGA) erfüllt werden.

Ferienhäuser bzw. Ferienwohnungen:

Mit dem Investitionsvorhaben müssen mindestens 10 

Wohneinheiten oder 30 Betten geschaffen werden.  Die 

Ferienwohnung bzw. das Ferienhaus muss mindestens die 

Kriterien einer 3-Sterne-Kategorie der Klassifizierung von 

Ferienhäusern/-wohnungen des Deutschen Tourismusverbandes 

e.V. (DTV) erfüllen.

Campingplätze:

Der Neubau bzw. die Modernisierung des Campingplatzes muss 

mindestens den Kriterien eines 4-Sterne-Objektes gemäß 

geltendem Klassifizierungskatalog des  Deutschen 

Tourismusverbandes e.V. (DTV) für Campingplätze entsprechen.
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GRW ïZuschuss: Hinweise zum Bewilligungsverfahren

Å Bestätigung der Durchfinanzierung vor Bewilligung

Å Vorlage öfftl.-rechtlicher Genehmigungen vor Bewilligung

Å Eigenanteil:  zum Bewilligungszeitpunkt vorhandene eigene liquide Mittel

Å bewilligte Jahresscheiben beachten !!



ABCE

2. GRW-Nachrangdarlehen
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Voraussetzungen:

- KMU der gewerblichen Wirtschaft

- Sitz des Unternehmens bzw. Betriebsstätte in Sachsen

- überregionaler Absatz bzw. Positivliste

- Schaffung neuer Arbeitsplätze

Gefördert werden:

- Errichtung oder Erweiterung einer Betriebsstätte

- Wachstumsvorhaben auf Grundlage von Diversifizierung oder         

Produktionsänderung

- Erwerb eines stillgelegten oder von Stilllegung bedrohten Betriebes                          

durch unabhängige Dritte 

GRW ïNachrangdarlehen: Grundlagen
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förderfähige Kosten: - Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens

- Software, Patente, Lizenzen

Art der Förderung: nachrangiges Darlehen zur Projektförderung

Darlehenshöhe: mindestens 25 Tú, höchstens 5 Mio. úpro Investitionsvorhaben

Anteil an förderfähigen Investitionskosten (Anteilsfinanzierung)

- bis zu 65 % der förderfähigen Ausgaben

- bis zu 75 % bei volkswirtschaftlich bedeutsamen Vorhaben

GRW ïNachrangdarlehen: Voraussetzungen


